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Frisch vom MEZGER

Die von der Dr. Walter Schneider Team GmbH angebotene
Weiterbildung zum Business Process Manager der Zahnarzt-
praxis (IHK) versetzt Zahnärzte und ihre Teams in die Lage, 
die Praxisabläufe optimal zu strukturieren. Vermittelt werden
fundiertes BWL-Wissen und rechtliche Grundlagen. Weitere
Schwerpunkte des elftägigen Lehrgangs bilden Abrechnungs-
management, Führungs-, Personal- und Selbstmanagement
sowie wirtschaftliche Praxisführung. Durch den Mix aus 
fundierter Theorie und praxisorientierter Gruppenarbeit kön-

nen Zahnärzte/-innen, Praxismanager/-innen und zahnmedi-
zinische Angestellte das Gelernte direkt im Praxisalltag an-
wenden. Kursteilnehmer/-innen bestätigen, dass die Weiter-
bildung ihr fachliches Wissen wertvoll untermauert habe. Die
breiter gefächerte Sichtweise auf den Beruf gebe Sicherheit
und helfe, den Alltag professionell zu meistern. Der Frühjahrs-
lehrgang startet am 17. April 2015, der Herbstlehrgang am 
25. September 2015. Nähere Informationen und Anmeldung
unter: www.solutio.de/dwsseminare

solutio GmbH
Zahnärztliche Software und Praxismanagement
Tel.: 07031 4618-700
www.solutio.de

IDS: Halle 11.2, Stand R010–S019

Weiterbildung:

Lehrgänge für Business Process Manager 2015

Infos zum Unternehmen
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www.dentalcare.com

Stabilisiertes Zinnfl uorid verbessert den 
Mundgesundheitszustand durch 
• Remineralisation mithilfe von Fluorid 
• antimikrobielle Wirkung zur Vorbeugung 
gegen Plaque und Zahnfl eischerkrankungen 
• Ionenausfällung zur Linderung von 
Überempfi ndlichkeiten • die Bildung einer 
schützenden Schicht auf dem Zahnschmelz, 
die vorbeugend gegen Säure-Erosion wirkt.

Natriumhexametaphosphat geht eine starke 
chemische Bindung mit dem Zahnschmelz 
ein. Daraus resultiert eine Abdeckung der 

Zahnoberfl äche, die ein Gefühl der Sauberkeit 
vermittelt und Verfärbungen und der Bildung 

von Zahnstein vorbeugt.

PRO-EXPERT

Tiefenreinigung* Aktivgel

 ZAHNCREME

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Vorteile der exklusiven Rezeptur mit 
stabilisiertem Zinnfl uorid und Natriumhexametaphosphat für Mundgesundheit und Ästhetik1

GESÜNDERER MUND UND SCHÖNERE ZÄHNE**

   *  Bekämpft  Plaque selbst zwischen den Zähnen.
 **  Im Vergleich zu einer herkömmlichen Zahncreme.
 1  Remineralisierung des Zahnschmelzes.
 2   In der Variante Sensitiv + Sanft es Weiß liegen der Zinnfl uorid-Komplex und das Polyphosphat in leicht anderer Form vor. 

Die Wirkweise ist jedoch die gleiche wie bei den anderen PRO-EXPERT Varianten.

PRO-EXPERT 
Sensitiv + Sanft es Weiß

2
PRO-EXPERT 

Tiefenreinigung*
PRO-EXPERT 

Zahnschmelz Regeneration
1

PRO-EXPERT 
Gesundes Weiss

Halle 11.3
Stand J-10 – K-19 und J-20 – K-21

Besuchen Sie uns 

auf der IDS Köln!
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Eine Kündigung ohne Begründung ist gültig,
denn der Arbeitgeber ist nicht dazu verpflich-
tet Angaben zu machen. Allerdings können 
Gekündigte eine Begründung einfordern. Ein
Kündigungsschreiben ist auch dann wirksam,
wenn der Arbeitgeber darin keine Gründe für den

Rauswurf nennt. Darauf weist Nathalie Oberthür von der 
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwalt-

verein hin. Nur wenn der Mitarbeiter es verlangt, muss 
der Arbeitgeber sich bei einer außerordentli-

chen Kündigung erklären. Außerdem muss er
die Sozialauswahl bei einer betriebsbeding-
ten Kündigung begründen. In beiden Fällen
kann sich der Arbeitgeber schadensersatz-
pflichtig machen, wenn er dem Verlangen
des Mitarbeiters nicht nachkommt.

Quelle: dpa

Recht:

Kündigung ohne Angabe 
von Gründen ist gültig

Der aktuelle Referentenentwurf für ein
Gesetz zur Bekämpfung der Korruption
im Gesundheitswesen ist unnötig, da
bereits vorhandene Sanktionsinstru-
mente ignoriert werden, anstatt diese
auszubauen, bemängeln Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung (KZBV)

und Bundeszahnärztekammer (BZÄK).
Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsit-
zender der KZBV: „Statt die Heilberufe
unter Generalverdacht zu stellen und
das Land flächendeckend mit Sonder-
staatsanwaltschaften zu überziehen,
sollte der Gesetzgeber vielmehr die
Möglichkeiten der Selbstverwaltungs-
körperschaften stärken, um die weni-
gen schwarzen Schafe im Gesundheits-
wesen, die es im Übrigen in allen Be-
reichen der Gesellschaft gibt, noch 
konsequenter sanktionieren zu kön-
nen. Zudem sollte die Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften und
Staatsanwaltschaften gefördert und
entsprechende Schnittstellen verbes-
sert werden.“

„Es gibt bereits sehr etablierte berufs-
und sozialrechtliche Sanktionierungs-
möglichkeiten“, ergänzt BZÄK-Präsi-
dent Dr. Peter Engel. „Das zahnärzt-
liche Berufsrecht greift umfassend. 
Damit steht Bestechlichkeit auch jetzt
schon unter Strafe – bis hin zum Ent-
zug der Approbation, was einem Be-
rufsverbot gleichkommt. Mehr Rechts-
aufwand löst nicht das Problem, 
sondern schafft nur Mehraufwand 
für alle.“ KZBV und BZÄK gehen einer
Null-Toleranz-Politik nach. Jeder
Rechtsbruch ist einer zu viel und 
wird im Interesse von Versicherten 
und Patienten unnachgiebig verfolgt.

Quelle: KZBV/BZÄK

Anti-Korruptionsgesetz:

Heilberufe nicht unter Generalverdacht stellen

Mit Urteil vom 9. Oktober 2014 hat der
4. Senat des Schleswig-Holsteinischen
Finanzgerichts (Az. 4 K 179/10) ent-
schieden, dass die von einem Zahnarzt
durchgeführte Zahnaufhellung – sog.
Bleaching – umsatzsteuerfrei ist, so-
weit sie dazu dient, einen aufgrund 
einer Vorerkrankung und -behandlung
nachgedunkelten Zahn aufzuhellen.
Die Klägerin ist eine zahnärztliche Ge-
meinschaftspraxis in der Gesellschafts-
form einer GbR. Bei einigen Patienten
der Klägerin wurde eine Zahnaufhel-
lung – ein Bleaching – einzelner Zähne

durchgeführt und in Rechnung gestellt.
Der Grund dafür lag in allen Fällen darin,
dass der jeweilige Zahn infolge einer
Vorerkrankung und -behandlung nach-
gedunkelt war. Der Senat entschied,
dass das Bleaching nach §4 Nr.14 UStG
steuerlich begünstigt ist, wenn es auf
die Beseitigung der (optischen) Folge
einer Krankheit oder Gesundheitsstö-
rung und einer aufgrund dieser Krank-
heit oder Gesundheitsstörung medizi-
nisch indizierten Heilungsmaßnahme
gerichtet ist, wenn sie also ein Teil 
einer Gesamtbehandlung der Gesund-

heitsstörung darstellt, deren Ziel, so-
weit möglich, die Wiederherstellung
des Status quo ante des behandelten
Körperteils ist.
Der Senat hat die Revision zugelassen,
das Revisionsverfahren ist beim BFH
unter dem Az. V R 60/14 anhängig.

Quelle:
FG Schleswig-Holstein, Mitteilung vom 30.1.2015
zum Urteil 4 K 179/10 vom 9.10.2014 (nrkr - BFH-Az.: 
V R 60/14)

Zahnaufhellung:

Bleaching bei Vorerkrankung 
umsatzsteuerfrei möglich
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UNSERE MISSION: 
BEWÄHRTES BEWAHREN, 
ZUKUNFT GESTALTEN.
Wir stellen uns der Herausforderung, die Visionskraft unseres Gründers fortzuführen. 
Als interdisziplinäres Expertenteam schaffen wir innovative Strategien für 
zukunftsorientierte Lösungen.

Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.

Janosch Greifenberg
Geschäftsführer

Sonja Laß | ZMF
Leiterin 
Telefonischer Kundenservice

Dietmar Hermann | ZA
Zahnärztlicher 
Produktmanager

Frank Jahnke 
Leiter 
Entwicklung

Christian Henrici
Leiter 
Key-Account-Management
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Wenn über den „Trend zur Anstellung“
in der zahnmedizinischen Praxis berich-
tet wird, fällt der Blick vor allem auf die
Zahnärztinnen. Dabei zeigen die An-
stellungsentwicklungen auch bei den
Männern eine steigende Tendenz – und
eine interessante Entwicklung. Für das
Jahr 2013 weist das Statistische Jahr-
buch der Bundeszahnärztekammer eine
Gesamtzahl von rund 13.230 in Praxen

angestellten Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten aus, im Vergleichsjahr 2005 wa-
ren es noch rund 6.220. Der Blick auf 
die spezifischen Zahlen für die weibli-
chen und männlichen Zahnärzte ergibt:
Im Jahr 2005 waren rund 3.670 Zahn-
ärztinnen bundesweit in Anstellung tä-
tig und im Jahr 2013 rund 8.460, eine
Steigerung um 130%. Die Zahlen für die
männlichen Zahnärzte: Im Jahr 2005
sind rund 2.520 Anstellungen statis-
tisch erfasst, für das Jahr 2013 bereits
rund 4.770, die Steigerung beträgt hier
immerhin 89%, und das bei einer sin-
kenden Anzahl an berufstätigen Zahn-
ärzten insgesamt (2005: 40.179, 2013:
39.786) im Vergleich zu deutlich stei-
genden Zahlen an Zahnärztinnen (2005:
24.978, 3013: 29.994).
Woher also kommen die im Vergleich
zur Gesamtentwicklung steigenden
Zahlen angestellter männlicher Zahn-
ärzte? Ist die Anstellung eine inte-
ressante Perspektive? Hängt sie zu-
sammen mit „Praxisabgabefällen“, wo
Zahnärzte nach Praxisverkauf als An-
gestellte weiterarbeiten? Und: Was
wird aus den angestellten Männern:
Niedergelassene? Solchen Fragen ist
Dentista in Zusammenarbeit mit der
Statistikabteilung der Bundeszahnärz-
tekammer auf den Grund gegangen.

Frage Nr. 1: Wie alt sind die ange-
stellt tätigen männlichen Zahnärzte
(bereinigt um Ausbildungsassistenz/
Weiterbildungsassistenz)? Die Ergeb-
nisse: 60% der insgesamt rund 4.630
angestellten männlichen Zahnärzte
waren in 2013 zwischen 26 und 
37 Jahre alt, mit einem Hoch zwischen 
28 und 31 Jahren. Vergleichszahlen
Zahnärztinnen: 87% der insgesamt
8.180 angestellten weiblichen Zahn-
ärzte waren 25 bis 45 Jahre alt, mit ei-
nem Hoch zwischen 27 und 31 Jahren.
Die Zahnärztinnen sind also länger an-
gestellt als die männlichen Kollegen.

In der Altersklasse 65 bis 75 Jahre 
zeigt die BZÄK-Statistik 632 ange-
stellte Zahnärzte und 167 angestellte
Zahnärztinnen. Die Kernzeit der Anstel-
lungsphase bei den männlichen Zahn-
ärzten hat demnach zwei Wellen – 
eine mit einer 10-Jahres-Spanne in den
ersten Berufsjahren und eine weitere
10-Jahres-Spanne ab dem 65. Lebens-
jahr. Bei den Zahnärztinnen erstrecken
sich höhere Anstellungszahlen ab Be-
rufsstart dagegen über rund 20 Jahre,
danach gehen die Zahlen kontinuierlich
nach unten. Im Alter von 65 Jahren 
waren 93 Zahnärzte und 20 Zahnärz-
tinnen angestellt tätig, im Alter von 
60 Jahren war die Anzahl der angestell-
ten Zahnärzte und Zahnärztinnen noch
auf weitgehend gleich niedrigem Ni-
veau (23 bzw. 24) (siehe Grafik).

Frage Nr. 2: Bleiben die in Praxen ange-
stellten Zahnärztinnen und Zahnärzte
angestellt – oder lassen sie sich nieder?
Hierzu konnte die BZÄK immerhin an
Daten aus Westfalen-Lippe einen bei-
spielhaften Eindruck vermitteln, aller-
dings über einen derzeit noch kurzen
Vergleichszeitraum (siehe Grafik).

Da das Thema Anstellung ein für die
Weiterentwicklung des zahnärztlichen
Berufsstandes wichtiger Aspekt ist und,
wie eine Master-These von Dr. Anja
Seltmann/Hamburg aus 2014 zeigte,
auch für den Erhalt der Freiberuflich-
keit, regt Dentista an, dass sich die
Standespolitik nicht nur Gedanken zur
Attraktivität der Angestelltentätigkeit
für die Frauen im Berufsstand macht,
sondern auch nach denen für die Män-
ner sucht. Ob Vereinbarkeit von Beruf
und Familie oder andere Gründe: Wenn
auch die Männer die Anstellung als reiz-
volle Alternative sehen, bietet dies An-
lass für die Suche nach neuen Gründen.

Quelle: Dentista e.V.

Statistik:

Anstellung in der Zahnarztpraxis

ANZEIGE



Mundgesundheit in besten Händen.

heraeus-kulzer.de
© 2015 Heraeus Kulzer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. „Heraeus“ ist eine eingetragene Marke der Heraeus Holding GmbH, die auf Grundlage einer durch 
die Heraeus Holding GmbH gewährten zeitlich befristeten Lizenz genutzt wird. Weder die Heraeus Holding GmbH noch deren verbundene Unternehmen sind 
für die Herstellung des Produktes/der Produkte verantwortlich.

Unsere Definition eines universellen Bondings:
 Einzigartige Feuchtigkeitsregulierung und sofortiger Bondingerfolg: Dank seiner einzigartigen Feuchtig-

keitsregulierung und der optimalen Zusammensetzung ermöglicht iBOND Universal eine hervorragende 
Penetration ins Dentin und sofortige, zuverlässige Haftfestigkeit.

 Der Alleskönner in Sachen Bonding: iBOND Universal ermöglicht das Bonden von Kompositen/Kompomeren, 
Edelmetall, NEM, Zirkonoxid oder Silikat-/Glaskeramik. Es ist kompatibel mit licht-, dual- und selbst-
härtenden Materialien.

 Einfache und präzise Anwendung: Self-etch-, Etch&Rinse- oder selektive Schmelzätz-Technik – entscheiden 
Sie selbst. Mit unserem exklusiv konstruierten Tropfer mit Drop-Control-System ist ein exaktes Dosieren 
und ein sauberer Tropfenabriss gewährleistet. 

iBOND® Universal
Klebt. Einfach. Alles.

Besuchen Sie uns!
Halle 10.1, A010 – C019
10. – 14.03.2015
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Ein Zahnarzt ist nicht nur Behandler, sondern auch in allen Be-
reichen des Qualitätsmanagements, des Praxismanagements
und des Personalmanagements gefordert. Rechtliche Vor-
schriften sowie Vorgaben sind zu beachten und nicht zuletzt
muss die Praxis rentabel sein und tagtäglich effizient funk-
tionieren. Erfahrungswerte von Fachleuten zeigen, dass rund
15 Prozent aller erbrachten Leistungen von Zahnärzten nicht
abgerechnet werden. Die Gründe für Honorarverluste bei der
Abrechnung sind oft im Praxisbetrieb selbst zu finden, unter
anderem die Unerfahrenheit oder Unkenntnis des Personals
im Umgang mit dem Abrechnungssystem.
Mittlerweile gibt es eine Reihe von Unternehmen, die sich mit
dem komplexen Abrechnungsprozedere bestens auskennen
und den Zahnarzt und sein Personal entlasten. Die PVS dental
bietet zudem eine persönliche und individuelle Prüfung jeder
einzelnen Rechnung auf Vollständigkeit und Plausibilität an.
Das Resultat ist die genaueste Rechnungsprüfung, die es auf

dem Markt gibt und die für die zahnärztlichen Kunden ein
wichtiger Baustein zur Vermeidung von Honorarverlusten ist.
Zusatzleistungen wie konsequente Forderungsdurchsetzung,
Honorarvorauszahlung oder die Übernahme des Honoraraus-
fallrisikos und die professionelle Unterstützung im Korres-
pondenzsektor sind ebenfalls möglich, inklusive der Über-
nahme des kompletten Schriftverkehrs mit Patienten, Versi-
cherungen und Kostenträgern und einem lukrativen Raten-
zahlungsangebot für die Patienten, die so auch leichter
höherwertigere Versorgungen in Anspruch nehmen können.
PVS dental GmbH 
Tel.: 0800 787336825
www.pvs-dental.de
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Abrechnung:

Honorarverluste 
vermeiden

Einem Zahnarzt, der im Rahmen sei-
ner zahnärztlichen Tätigkeit in einem
Beauty-Center auch Radiofrequenz-
therapie anbot und einer Patientin 
erheblichen Schaden zufügte, wurde
kürzlich vom Landgericht Münster die
Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe
von 6.500 Euro und vom zuständigen Verwal-
tungsgericht eine Geldbuße von 2.500 Euro auferlegt. Die 
50-Jährige erlitt im Zuge der acht bezahlten Behandlungen
schwere Verletzungen im Gesicht. Nach mehreren Sitzungen
zeigten sich relativ schnell Rötungen und Blasen im Gesicht
der Patientin, die später vernarbten und den Alltag der Ge-
schädigten schwer beeinträchtigten. Hilfe und Recht suchte
sie bei der zuständigen Zahnärztekammer und später vor 
Gericht. Im geführten Zivilprozess verpflichteten die Richter
den Zahnarzt zur Zahlung einer Schmerzensgeldsumme in
Höhe von 6.500 Euro. Neben dem Zivilverfahren musste sich
der Behandler auch mit der zuständigen Zahnärztekammer
gerichtlich auseinandersetzen, da er weder eine entspre-
chende Facharzt- noch eine Heilpraktikerausbildung abge-
schlossen hat und somit diese Art von Behandlungen, die sich
nicht auf Zähne, Mund und Kiefer beschränken, niemals hätte
ausüben dürfen. Zudem habe er gegen die „Pflicht verstoßen,
dem Vertrauen, das Patienten in seine Behandlung setzten,
gerecht zu werden. Das Verhalten schade dem Berufsstand“, 
argumentierte die Kammer ihre Klage, berichtete die All-
gemeine Zeitung. Das Beauty-Center wurde inzwischen 
geschlossen. Mittels Radiofrequenztherapie lassen sich ge-
alterte Hautpartien effektiv und sicher optisch verjüngen. 
Bei entsprechender Qualifikation des Anwenders und einem
sachgerechten Umgang mit den Behandlungsgeräten sind die

in diesem Fall aufgetretenen schweren
Nebenwirkungen nicht zu befürchten.
Quelle: www.zwp-online.info

Recht:

Misslungene kosmetische
Behandlung: Zahnarzt
muss zahlen
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Katja Kupfer – Infos zur Autorin

synadoc 
Synadoc AG

, A
brechnungsberatung für Zahnarztpraxen, Tel 07000.7
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